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§4
Die Räte der Kreise haben bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zur Förderung der PGH und privaten Hand
werker und zur Leitung der privaten Gewerbetätigkeit 
eng mit den Räten der Städte und Gemeinden zusam
menzuwirken, in deren Territorium die PGH, privaten 
Handwerker oder anderen privaten Gewerbetreibenden 
ihren Sitz haben. Entscheidungen zur Tätigkeit der 
PGH sowie der privaten Handwerker und der anderen 
privaten Gewerbetreibenden, die Einfluß auf die Ver
sorgung der Bevölkerung haben, sind im Einvernehmen 
mit den örtlich zuständigen Räten der Städte und Ge
meinden zu treffen.

§5
Die selbständige Ausübung eines privaten Hand

werks oder einer anderen privaten gewerblichen Tätig
keit bedarf der staatlichen Erlaubnis (Gewerbegeneh
migung). Ihhalt und Umfang der privaten Gewerbe
tätigkeit werden mit der Gewerbegenehmigung sowie 
durch Auflagen von den zuständigen örtlichen Räten 
bestimmt.

II.
Förderung des Handwerks bei Dienst- und 

Reparaturleistungen

§ 6

(1) Die Räte der Kreise sind im Zusammenwirken 
mit den Räten der Städte und Gemeinden für die För
derung des Handwerks bei Dienst- und Reparaturlei
stungen zur Sicherung der planmäßigen und bedarfs
gerechten Entwicklung der Kapazitäten und Leistun
gen der PGH und privaten Handwerker verantwort
lich. Sie haben die für die Tätigkeit der PGH und pri
vaten Handwerker und die planmäßige Entwicklung 
der Dienst- und Reparaturleistungen vorteilhafte Ein
ordnung der PGH und privaten Handwerker in die 
staatliche Leitung und Planung zu gewährleisten. In 
Abstimmung mit den örtlich zuständigen Räten der 
Städte und Gemeinden haben sie die Leistungen des 
Handwerks insbesondere in die Ausarbeitung der 
Volkswirtschaftspläne einzubeziehen.

(2) Vorbildliche Leistungen der PGH und privaten 
Handwerker, die Dienst- und Reparaturleistungen aus
führen, sind durch Urkunden, Qualitätsplaketten und 
in anderen Formen öffentlich anzuerkennen. Die Aus
zeichnung erfolgt durch die örtlichen Räte auf Vor
schlag der Ausschüsse der Nationalen Front, anderer 
gesellschaftlicher Organisationen, der Versorgungs- und 
Erzeugnisgruppenleitbetriebe und der Handwerkskam
mern.

§7
(1) Die Räte der Kreise haben den PGH staatliche 

Aufgaben zur Ausarbeitung der Planentwürfe zu über
geben. Nach der Beschlußfassung über den Volkswirt
schaftsplan des Kreises haben sie den PGH die staat
lichen Planauflagen entsprechend den geltenden 
Rechtsvorschriften zu übergeben. Darüber hinaus kön
nen die PGH mit spezifischen Aufgabenstellungen für 
die Versorgung der Bevölkerung beauflagt werden.

(2) Die Räte der Kreise sind berechtigt, den priva
ten Handwerkern zur Sicherung der Versorgung der 
Bevölkerung staatliche Planauflagen zu erteilen, die 
insbesondere Kennziffern und Aufgabenstellungen für 
die Dienst- und Reparaturleistungen sowie die Anzahl

der Arbeitskräfte und der Schulabgänger für eine Be
rufsausbildung enthalten sollen.

(3) Die staatlichen Planauflagen sind verbindlich. Für 
die Durchführung ihrer Auflagen sind die PGH und 
privaten Handwerker gegenüber den zuständigen Rä
ten der Kreise rechenschaftspflichtig und verantwort
lich. Gegenüber den örtlich zuständigen Räten der 
Städte und Gemeinden sind die PGH und die privaten 
Handwerker über die Erfüllung ihrer Aufgaben in den 
Territorien rechenschaftspflichtig.

§ 8

(1) Die Räte der Kreise sind verpflichtet, im Zusam
menwirken mit den örtlich zuständigen Räten der 
Städte und Gemeinden und den Versorgungs- oder 
Erzeugnisgruppenleitbetrieben unter Einbeziehung der 
Handwerkskammern Beratungen mit den PGH und 
privaten Handwerkern zur Vorbereitung und zur Kon
trolle der Durchführung der staatlichen Planauflagen 
insbesondere mit dem Ziel durchzuführen, Reserven zu 
erschließen, Förderungsmaßnahmen abzustimmen und 
Maßnahmen zur Spezialisierung, Kooperation und Lei
stungssteigerung zu beraten.

(2) Die Räte der Kreise sind berechtigt, Aufgaben zur 
Einbeziehung der PGH und privaten Handwerker in 
die Planung auf die Räte der Städte zu delegieren, in 
denen die PGH und die privaten Handwerker ihren 
Sitz haben.

(3) Die Räte der Kreise haben das Recht, Aufgaben 
zur Vorbereitung der staatlichen Planauflagen sowie 
zur Durchführung und Abrechnung der Pläne auf die 
volkseigenen Versorgungsgruppen- oder Erzeugnis
gruppenleitbetriebe in Abstimmung mit den diesen 
übergeordneten Staatsorganen oder wirtschaftsleiten
den Organen zu übertragen. Die Leitbetriebe sind den 
Räten der Kreise für die Erfüllung der ihnen übertra
genen Aufgaben rechenschaftspflichtig. Erstrecken sich 
die Versorgungs- oder Erzeugnisgruppen über mehrere 
Kreise, hat der Rat des Kreises, in dem der Leitbetrieb 
seinen Sitz hat, diese Rechte in Abstimmung mit den 
anderen Räten der Kreise wahrzunehmen.

§9

(1) Die Räte der Kreise haben bei der Bilanzierung 
des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens die für die Er
füllung der Aufgaben auf dem Gebiet der Dienst- und 
Reparaturleistungen des Handwerks erforderlichen Ar
beitskräfte und Schulabgänger für eine Berufsausbil
dung zu bilanzieren.

(2) Zur Durchführung von Dienst- und Reparaturlei
stungen können Rentner, Schwerbeschädigte und Re
habilitanden, die in keinem Arbeitsrechtsverhältnis 
stehen, mit Zustimmung der zuständigen örtlichen Räte 
über die bestätigte Anzahl der Arbeitskräfte und die 
Summe der Arbeitsvergütung hinaus stundenweise be
schäftigt werden. Die Beschäftigung erfolgt auf der 
Grundlage eines besonders ausgestalteten Arbeitsver
trages bei einer Entlohnung nach pauschalen Stunden
sätzen.

(3) Die Räte der Bezirke und Kreise haben in Ab
stimmung mit den örtlich zuständigen Räten der Städte 
und Gemeinden und im Zusammenwirken mit den Ver
sorgungsgruppen- und Erzeugnisgruppenleitbetrieben 
sowie mit den Handwerkskammern, den PGH und pri
vaten Handwerkern zu sichern, daß Maßnahmen zur


